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Einleitung 

I. 

Die Entstehung jeder juristischen Disziplin folgt aus ihren historischen Bedin-
gungen. Sie entspringt nicht einem gedanklichen Modell. Die Bedeutungen der Be-
griffe "Wirtschaftsrecht", "Wutschaftsverwaltungsrecht" und schließlich der "Wut-
schaftsverfassung" scheinen auf den ersten Blick klar auf der Hand zu liegen. Eine 
Reihe von Rechtswissenschaftlern hat deshalb begriffliche Definitionen vorgelegt. 1 

Nur auf den ersten Blick verleitet ein weitgehender, pragmatischer Konsens, der an-
gesichts des gegenwärtig herrschenden, zumindest formell freiheitlichen Wut-
schaftssystems erreicht ist, häufig genug zur Annahme, über die Bedeutung der Be-
griffe bestehe Einigkeit. 

Bei näherem Hinsehen bleibt die Bedeutung der Begriffe jedoch ungewiß. Schon 
sprachlich ist das Wirtschaftsrecht mehrdeutig. Denn was ist diese Vielheit, die das 
Recht "Wirtschaft" nennt? Das Wort ist ein ausfüllungsbedürftiger Begriff der 
Rechtssprache. Unbestimmt ist auch das sachliche Fundament, auf dem das Wut-
schaftsrecht steht. Zu viele Positionen konkurrieren darum, die Grundlage der Wut-
schaft als Rechtsbegriff zu bilden. Deshalb kursierten und kursieren sowohl in der 
Vergangenheit als auch für das geltende Recht eine Vielzahl formaler oder sachli-
cher Abgrenzungskriterien, die sich entweder auf den Personenkreis der Wutschaf-
tenden, auf die betreffende Tätigkeit oder schlicht auf einen Lebensbereich der 
"Wirtschaft" und dessen Verhältnis zum Staat bezogen und beziehen. Wrrd einer-
seits das Wirtschaftsrecht mit dem Wutschaftsverwaltungsrecht identifiziere und 
dabei der Bogen des öffentlichen Rechts bis zum Recht des unlauteren Wettbewerbs 
gespannt, 3 so soll andererseits das Wutschaftsrecht das die Wutschaftspolitik kon-
kretisierende Recht sein, 4 einen sich um die Koordinations- und Subordinationspro-
blematik der wirtschaftlichen "Lebensinstitute" schließenden funktionalen rechtli-
chen Rahmen bieten, 5 oder nur das bürgerlichrechtliche Individualverhältnis und 

1 Siehe die Überblicksdarstellungen bei W. Brohm, Wirtschaftsrecht- Anrecht und Aufga-
be, S. 18- 21 . P.-J. Tettinger, Rechtsanwendung und gerichtliche Kontrolle im Wirtschaftsver-
waltungsrecht, 1980, S.l17ff. 

2 R. Stober, Wirtschaftsverwaltungsrecht, 6. Auflage, S. 7 ff; in der 10. Auflage seines Lehr-
buchs geht Stober von der "Überschneidung" zweier Rechtsgebiete, des Wrrtschaftsrechts und 
des Verwaltungsrechts aus (§ 2 I 5). 

3 G. Rinck, Wirtschaftsrecht, 5. Auflage, S. 2-5. 
4 E. Steindorff, Einführung in das Wrrtschaftsrecht, S. 5 ff, 9-13. 
5 W. R. Schluep, Was ist Wirtschaftsrecht? in: Jagmetti, Riccardo L.; Schluep, Walter R. 

(Hrsg.), Festschrift für Walter Hug zum 70. Geburtstag, 1968, S. 25- 95, insbes. S. 69-94. Unter 
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die Unternehmensverfassung mit einer gesamtwirtschaftlichen Wertung überfor-
men. 6 Auf die unüberschaubaren konzeptionellen und methodischen Unsicherhei-
ten, auf das Gegenüberstehen von Interventionsmodellen und Privatrechtsmodellen 
im Wirtschaftsrecht seit 1949 hat Friedrich Kühler deutlich hingewiesen. 7 

Diese Unsicherheit entstammt gewiß zum einen dem interdisziplinären Charakter 
der Rechts- und Rechtswissenschaftsgebiete, die mit Komposita von "Wirtschaft" 
bezeichnet werden. Juristisches Entscheiden im Bereich der Wirtschaft ist eine All-
tagserscheinung. Gleichwohl gilt der "Wirtschaftsjurist" als ein Spezialist, dessen 
methodisches Werkzeug nicht zum feststehenden Bestandteil der juristischen Aus-
bildung geworden ist. Andererseits ist der Grund für die Ungewißheit über das ei-
gene Fach auch innerhalb des Wirtschaftsrechts selbst zu suchen. In der wirtschafts-
rechtlichen Literatur sind methodische und rechtsdogmatische Aussagen über das 
Allgemeine, das Gemeinsame im Wirtschaftsrecht, die über den Gemeinplatz des 
geordneten modernen Wirtschaftslebens hinausgehen, kaum zu finden. Deshalb 
stellen Wirtschaftsrechtier die Frage nach Anrecht und Aufgabe eines Wirtschafts-
rechts immer wieder selbst, weil ihnen die autonomen Seinsgründe des Wirtschafts-
rechts und deren Herleitung nirgends klar ersichtlich scheinen. 8 Worin liegen die 

Verzicht auf eine qualitativ eigenständige Theorie stellt der damals in den USA tätige Schwei-
zer Handelsrechtslehrer Schluep die ganzheitliche Funktionalität, die auf vorfindliehe wirt-
schaftliche Tatsachen gegründete lnstitutionalität und die Technizität des Wirtschaftsrechts im 
Sinne eines funktionalen Zusammenhangs von Normen, der sich um das Koordinations- und 
Subordinationsproblem der Wirtschaft schließe, als dessen Grundlage zur Diskussion. 

6 W. Schmidt-Rimpler, Art. Wirtschaftsrecht in HDSW, Band XII. S. 690; zur Unterneh-
mensverfassung F. Rittner, öffentlichrechtliche Elemente in der Unternehmensverfassung, 
S.62. 

7 Für die Rechtswissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland F Kühler, Wirtschafts-
recht in der Bundesrepublik, insbes. S. 364-372; ferner ders., Wirtschaftsgeschichte: High 
Noon, zugl. Rezension K. W. Nörr, Die Republik der Wirtschaft, in: Rechtshistorisches Journal 
2000, S. 197- 206; K. W. Nörr, Die Republik der Wirtschaft. Recht, Wirtschaft und Staat in der 
Geschichte Westdeutschlands. Teil I: Von der Besatzungszeit zur Grossen Koalition, passim. 
Kennzeichnend für die Nachkriegszeit sind vor allem die Beiträge in der Festschrift Hueck: 
R. Dietz, H. C. Nipperdey, E. Ulmer (Hrsg.), Festschrift für Alfred Hueck zum 70. Geburtstag, 
München, Berlin 1959: J. W. Hedemann, Das Wirtschaftsrecht - Rückblick und Abschied, 
S. 377-412, H. Krause, Wirtschaftslenkung und Ermächtigungsstil, S.413-438; ferner der bi-
lanzierende Beitrag von W. R. Schluep, Was ist Wirtschaftsrecht?, in: R. L. Jagmetti, W. R. 
Schluep (Hrsg.), Festschrift für Waller Hug zum 70. Geburtstag, Bern 1968, S. 25-95. Später 
dann die Sammetrezension von L. Raiser, Der Gegenstand des Wirtschaftsrechts, Zeitschrift 
für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 1979, S. 338-345, der resümierend darauf 
hinweist, daß das "erwünschte Unternehmen einer systematischen Gesamtdarstellung des 
Wirtschaftsrechts seinen Wagnis-Charakter noch nicht verloren" habe. 

8 R. Wiethölter, Die Position des Wirtschaftsrechts im sozialen Rechtsstaat, S.41-62, der 
den Begriff des Wirtschaftsrechts in provokanter Resignation ein "zauberisches Paradoxon" 
nennt und ihm ein abgrenzbares Rechtsgebiet abspricht, ders ., Art. Wirtschafts recht, in: Goer-
litz, Handlexikon der Rechtswissenschaft, S. 531. Zu Wiethölter und zur Unschlüssigkeit an-
gesichts des Wirtschaftsrechts siehe auch L. Raiser, S. 338 ff. W. Brohm, Wirtschaftsrecht - An-
recht und Aufgabe, DÖV 1979, S. 18-27. Daß die Frage des Wirtschaftsrechts bevorzugt von 
den Wirtschaftsrechtlern selbst, von anderen Juristenjedoch nur selten aufgeworfen wurde, be-



Einleitung 15 

Gründe, aus denen heraus das Recht sich befugt sah und sieht, die Wirtschaft zu re-
geln? Dahinter freilich steht die Frage nach dem Verhältnis des Staates zur Wirt-
schaft innerhalb des vielgestaltigen Bildes des Wirtschaftsrechts als einer Emana-
tion der Industriegesellschaft 

Die Identität des Wirtschaftsrechts über alle positiven Belege hinaus war und ist 
unklar. Gleichwohl wird die Identität und Autonomie des Subjekts "Wirtschafts-
recht" durch seine eigenen Grenzziehungen am deutlichsten sichtbar. Die eigene 
Geschichte ist die erste Quelle der Erkenntnis der eigenen Identität. 

Rechtshistorische Rekonstruktion und Interpretation leben von den gleichen Vor-
aussetzungen wie die allgemeine Geschichtsforschung. Der gemeinsame Verständ-
nishorizont zeichnet sich besonders in den allgemeinen historiographischen Para-
digmata ab, über die die Forschung ihre Klärungs- und Vergewisserungsfunktion er-
füllt. Über den historischen Großrahmen der Weimarer Zeit nach den Phasen der 
Hochindustrialisierung, im Übergang zur Industriegesellschaft und begleitet von der 
Demokratisierung des Staates besteht unter den Historikern ein gewisses allgemei-
nes Einverständnis. Die für die juristische Zeitgeschichte typischen Schwierigkeiten 
entstehen aber dort, wo sich wegen der zeitlichen Nähe des Forschungsgegenstands 
die Quellenbegriffe mit den Forschungsbegriffen, aber auch mit heutigen dogmati-
schen und analytischen Kategorien auf unglückliche Weise mischen und für Verwir-
rung sorgen.9 Namentlich der "lnterventionsstaat" und der "organisierte Kapitalis-
mus" in der Folge der "industriellen Revolution", der "Wirtschaftsliberalismus" oder 
gar der "Kollektivismus" fordern genaue Unterscheidungen, wenn auch eine über-
mäßige metasprachliche Absicherung der Argumentationsweisen verzichtbar bleibt. 

Insbesondere die Suche nach dem Wirtschaftsrecht, dem als Begriff zunächst die 
verschiedensten Bedeutungen beigelegt wurden und das sich erst im Laufe der 
Zwanziger Jahre10 in das private und das öffentliche Wirtschaftsrecht und schließ-
lich auch das Wirtschaftsverwaltungsrecht ausdifferenzierte, ist durch die Verwen-
dung des Wortes "Wirtschaftsrecht" durch damalige Wissenschaftler wie durch den 

richtete zeitgenössisch für die Weimarer RepublikH. Schachian, Das Wirtschaftsrecht und sein 
Normenkreis, JW 1932, S.1621-1624, S.1621: "Im übrigen haben diejenigen die geringsten 
Zweifel über den Begriff eines Wirtschaftsrechts, welche sich am entferntesten von seiner 
Handhabung befinden, und diese Zweifel scheinen zu wachsen mit der zunehmenden Armähe-
rung des einzelnen an die Materie. Das Wort Wirtschaftsrecht enthält eine eigenartige Verkop-
pelung von zwei Elementen, von denen das eine der Volkswirtschaft und das andere der 
Rechtswissenschaft entlehnt ist." Als Überblick (im Sinne eines historischen Quellenbefun-
des) über die Weimarer Zeit, die Zeit des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit dient 
W.R. Schluep, S.25- 62. 

9 Auf dieses Problem konkurrierender rechtshistorischer und juristischer Kompetenz zu 
Rechts- und Verfassungsfragen der Weimarer Republik verweist besonders treffend 
D. Willoweit, Ist eine Verfassungsgeschichte der Weimarer Zeit als Rechtsgeschichte mög-
lich?, ZNR 1990, S. 186-197, insbes. S. 195. 

10 Sämtliche hier verwendeten historischen Zeitangaben (,,Zwanziger Jahre", ,,Jahrhundert-
wende") ohne nähere Erläuterung gehören wie der Forschungsgegenstand selbst dem 
20. Jahrhundert an. 
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